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16  Feststellung von Eintragungen im Bundeszentralregister und anderen Registern 
 
(1) 1Für die öffentliche Klage ist in der Regel eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister und, soweit dies 
angezeigt ist, aus den Strafregistern anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, soweit es sich um 
Personen mit einer Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines 
Drittstaates oder unbekannter Staatsangehörigkeit handelt, gegebenenfalls auch aus dem 
Erziehungsregister, einzuholen. 2Gleiches gilt, wenn ein Absehen von der öffentlichen Klage (§ 153a StPO) 
in Betracht kommt.

(2) 1Bei der Erörterung von Registereintragungen im Sinne des Absatzes 1 ist darauf zu achten, dass dem 
Beschuldigten oder seiner Familie durch das Bekanntwerden der eingetragenen Tatsachen keine Nachteile 
entstehen, die vermeidbar sind oder zur Bedeutung der Strafsache außer Verhältnis stehen. 2Werden die 
Akten an andere mit dem Strafverfahren nicht unmittelbar befasste Stellen versandt, ist die Registerauskunft 
zurückzubehalten; wird ihnen Akteneinsicht gewährt, ist sie aus den Akten herauszunehmen.

(3) Sind Anhaltspunkte dafür gegeben, dass ein Widerruf der Beseitigung des Strafmakels hinsichtlich einer 
früher erkannten Jugendstrafe in Betracht kommt (§ 101 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG)), empfiehlt sich 
ein ausdrückliches Ersuchen um Auskunft aus dem Zentralregister im Sinne des § 41 Absatz 2 und 3 des 
Bundeszentralregistergesetzes (BZRG).


